
Projekt „Help for Family“

– Unterstützung für Familien in Wohnungsnot

Projektausschreibung des 
Förderaufrufs „Familien in 
Wohnungslosigkeit“ des 
Sozialministeriums des Landes 
Baden-Württemberg.

Ausgangssituation Bewerbung Herbst 2021

Projektstart 15.12.2021

• Erste Förderperiode bis 14.12.2022 mit 100 % Stelle
• Zweite Förderperiode vom 01.03.2023 bis 31.05.2024 mit 80 % Stelle
• Verschiedene Projektphasen → Anpassung und  Einstellung auf die Bedarfe

• Hilfen für Familien mit minderjährigen Kindern 
standen bislang nicht primär im Fokus der Hilfen 
nach §§ 67 ff. SGB XII. 

• In der Wohnungsnotfallhilfe traten jedoch schon 
vor Projektbeginn (werdende) Eltern und 
(Teil)Familien in verschiedener Weise in 
Erscheinung. 
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Beratung
& 

Begleitung

• Wir verstehen uns als niedrigschwellige flexible Anlaufstelle,
• sind Teil des Kooperationsnetzwerks im Hilfesystem für Familien,
• leisten verbunden rechtskreisübergreifende Hilfen nach SGB XII 

und SGB VIII.

▪ Wohnungssuche
▪ Einkommenssicherung
▪ Umgang mit Behörden 

und Ämtern
▪ Zugang zum 

Gesundheitssystem
▪ Individuelle Hilfen und 

Fallclearing
▪ Bei Bedarf aufsuchende 

Hilfen und Begleitungen
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➢ Stadt Ravensburg ca. 50.000 Einwohner*innen
➢ Landkreis Ravensburg 285.000 Einwohner*innen auf 39 Gemeinden
➢ 10 Gemeinden über 10.000 Einwohner*innen

➢ 27 Familien im ersten Projektjahr mit 31 minderjährigen Kindern
➢ 18 Kinder jünger als 6 Jahre alt
➢ 7 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
➢ 6 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren
➢ 40,7 % alleinerziehende Frauen

➢ Insgesamt 44 Fälle bis heute
➢ 12 Fälle mit vorhandener Schwangerschaft

Zahlen und Ergebnisse
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Beispielfall alleinerziehende Mutter mit Kleinkind

Einblicke in exemplarische Fallarbeit mit Familien in einem 
Wohnungsnotfall 

➢ Trennung wegen häuslicher Gewalt, Frauenschutzhaus, ungesichertes Wohnen

➢ Strapazierung + Risiko des Verlusts von familiären Ressourcen 

➢ Überforderung bei Antragstellungen, kein Einkommen monatelang

➢ Klärung Sozialleistungsansprüchen (Jobcenter, Unterhaltsvorschuss, Kindergeld), Rechtsbeistand

➢ Mutter-Kind-Appartement mir eigenem befristeten Mietvertrag über soziale Stiftung 

➢ Voraussetzung: Anbindung an Frühe Hilfen Jugendamt→ Sozialpädagogische Familienhilfe

➢ Wohnungssuche forcieren
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Beispielfall schwangere wohnungslose Frau, 19 Jahre

➢ junge Mutter, selbst aus der Jugendhilfe kommend, ofW

➢ Starkes Misstrauen gegenüber Institutionen, keine Absprachefähigkeit

➢ Anbindung an Sozialleistungen + Krankenversicherung

➢ Übernachtungsmöglichkeiten in Notübernachtung + wechselnden Bekannten

➢ Organisation von + Begleitung  zu Arztbesuchen

➢ Konflikte → Platte→ Ordnungsrechtliche Unterbringung

➢ Einbindung Jugendamt zwecks Unterbringung MuKi
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Beispielfall Familie: Mutter und Vater mit 4 Kindern zwischen 1 und 17 Jahren

➢ Eigenbedarfskündigung, Räumungstermin bekannt

➢ Wohnung verschimmelt, Mieterhöhungen

➢ Eltern beide berufstätig, finden keine Wohnung

➢ Hilfe bei der Wohnungssuche, Wohnberechtigungsschein

➢ konkrete Unterstützung bei Bewerbungen, Tipps 

➢ Ansprechpartner bei Krisen, Mut machen, Pläne für worst case Szenario

➢ Info an Jugendamt
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✓ Sehr gute Kooperationen sind entstanden
✓ Jugendhilfe ist auf Thema aufmerksam geworden
✓ Hilfebedarfe aufgezeigt
✓ Anlaufstelle etabliert sich in der Hilfelandschaft

➢ Beratungsstelle für Familien in Wohnungslosigkeit →
Ausloten von Regelfinanzierung in Abstimmung mit dem Landkreis

DORNAHOF Ravensburg 
Eisenbahnstraße 53
88212 Ravensburg
www.dornahof.de

Dieses Projekt wurde unterstützt durch das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln, die 
der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.

Wie geht´s weiter nach Projektende???


